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Norm

AVG §66 Abs4

FrPolG 2005 §66

FrPolG 2005 §67 Abs1

NAG 2005 §55

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

Rechtssatz

Eine Ausweisung als Teil eines Aufenthaltsverbotes, das aus einer Ausreiseverp:ichtung und der Verp:ichtung besteht,

innerhalb des festgelegten Zeitraums (oder auf Dauer) nicht zurückzukehren, stellt gegenüber dem Aufenthaltsverbot

nicht ein Aliud, sondern ein Minus dar (vgl. VwGH 23.3.2017, Ra 2016/21/0349; VwGH 20.12.2007, 2004/21/0328). Die

Verneinung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes gegenüber dem Fremden

hätte somit die Prüfung des Vorliegens der Tatbestandserfordernisse für die Erlassung einer (von der erstinstanzlichen

Entscheidung des BFA umfassten) Ausweisung nach § 66 FrPolG 2005 nach sich ziehen müssen. Die ersatzlose

Behebung des auf § 67 FrPolG 2005 gestützten Aufenthaltsverbotes (ohne weitere Prüfung des Vorliegens der

Voraussetzungen für die Erlassung einer Ausweisung nach § 66 FrPolG 2005 und damit ohne vollständige Erledigung

des Gegenstandes des Beschwerdeverfahrens) widerspricht somit der Rechtslage.

Schlagworte
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